


Die wichtigsten steuerrechtlichen Vorschriften in einem Band

Diese Textausgabe enthält die in der täglichen Praxis benötigten Steuergesetze einschließlich
zugehöriger Durchführungsverordnungen, die für alle Steuerarten geltenden Regeln zum Be-
steuerungsverfahren und zur Bewertung von Vermögensgegenständen sowie die verfahrens-
rechtlichen Vorschriften zur Klage vor den Finanzgerichten. Übersichtlich und per Griffregister
schnell nachschlagbar gliedert sich der Inhalt in fünf Abschnitte:

Ertragsteuern Abschnitt I
Verkehrsteuern Abschnitt II
Substanzsteuern Abschnitt III
Vorschriften zum Besteuerungsverfahren und zur Bewertung Abschnitt IV
Gerichtsordnung Abschnitt V

Die klare thematische Gliederung führt schnell zur gesuchten Vorschrift. Das jedem Gesetz
vorgeschaltete Inhaltsverzeichnis sowie das ausführliche Stichwortverzeichnis helfen beim
schnellen Auffinden des einschlägigen Paragraphen.

Die Leitziffernsystematik am oberen Seitenrand funktioniert ganz einfach:

Zur schnellen Orientierung nachfolgend die wichtigsten Gesetze in alphabetischer Übersicht
mit Angabe der Leitziffer, unter der der Text zu finden ist:

AO Abgabenordnung IV.1
BewG Bewertungsgesetz IV.2
EStG Einkommensteuergesetz I.1
ErbStG Erbschafts- und Schenkungsteuergesetz III.1
FGO Finanzgerichtsordnung V.1
GewStG Gewerbesteuergesetz I.2
GrEStG Grunderwerbsteuergesetz II.2
GrStG Grundsteuergesetz III.2
KStG Körperschaftsteuergesetz I.3
UmwStG Umwandlungsteuergesetz I.4
UStG Umsatzsteuergesetz II.1
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Eingearbeitet sind alle bis zum 1. Januar 2011 im Bundesgesetzblatt veröffentlichten Ände-
rungsgesetze.

Besonders hervorzuheben sind die Änderungen durch das Jahressteuergesetz 2010 im Ein-
kommensteuergesetz:

• Einführung einer neuen Steuerbefreiungsregel für ehrenamtlich tätige Betreuer, Vormünder
und Pfleger (§ 3 Nr. 26b EStG).

• Klarstellung in § 3c Abs. 2 Satz 2 EStG, dass die Absicht zur Erzielung von Einnahmen bereits
ausreichend ist, wenn Betriebsvermögensminderungen, Betriebsausgaben, Veräußerungs-
kosten oder Werbungskosten (Abzugsverbot bei Liquidationsverlusten) geltend gemacht
werden.

• Neuregelung der Abzugsbeschränkung für Arbeitszimmer: wenn für die betriebliche oder
berufliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht, kann für das Arbeits-
zimmer bis zu 1.250 Euro geltend gemacht werden (§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b Satz 2 EStG).

• Neuregelung der AfA-Bemessungsgrundlage bei Einlagewerten (§ 7 Abs. 1 Satz 5 EStG).

• Neuregelung der Berücksichtigung von Ausgleichszahlungen im Rahmen des Versorgungs-
ausgleichs zur Bekämpfung missbräuchlicher Gestaltungen (§ 10 Abs. 1 Nr. 1b EStG).

• Streichung des Sonderausgabenabzugs für die Kirchensteuer, wenn diese im Rahmen der
Kapitalertragsteuer oder im Rahmen der Abgeltungsteuer erhoben wird (§ 10 Abs. 1 Nr. 4
EStG).

• Klarstellung, dass Zinsen, die das Finanzamt an Steuerpflichtige zahlt, steuerpflichtig sind
(z.B. sog. Erstattungszinsen wegen verspäteter Einkommensteuererstattungen § 20 Abs. 1
Nr. 7 Satz 2 EStG).

• Klarstellung, dass die Verluste aus Grundstücksverkäufen und Veräußerungen von anderen
Wirtschaftsgütern, die keine Wertpapiere sind und die ab dem 1.1.2009 entstanden sind
nicht mit Gewinnen aus Kapitalvermögen verrechnet werden dürfen (§ 23 Abs. 3 Satz 9 und
10 EStG).

• Ermäßigt zu besteuernde Einkünfte (außerordentliche Einkünfte, z.B. Veräußerungsgewin-
ne, Entschädigungen) werden nun mindestens dem Eingangssteuersatz unterworfen (§ 34
Abs. 3 Satz 2 EStG). Die Änderung kann erstmals für den Veranlagungszeitraum 2009
angewendet werden (§ 52 Abs. 47 Satz 6 und 7 EStG).

• Bisher galt der Ausschluss der Steuerermäßigung für haushaltsnahe Dienstleistungen nur
bei Handwerkerleistungen, die nach dem CO2-Gebäudesanierungsprogramm der KfW För-
derbank durch zinsverbilligte Darlehen oder steuerfreie Zuschüsse gefördert wurden. Der
Ausschluss der Doppelförderung wird nun auf weitere Förderprogramme ausgeweitet
(§ 35a Abs. 3 EStG) und ist erstmals für im Veranlagungszeitraum 2011 geleistete Auf-
wendungen anzuwenden (§ 52 Abs. 50b Satz 6 EStG).

Ihr Walhalla Fachverlag
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Einkommensteuergesetz
(EStG)

in der Fassung der Bekanntmachung
vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3366, 3862)

Zuletzt geändert durch
Restrukturierungsgesetz

vom 9. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1900)

Inhaltsübers icht

I. Steuerpflicht
§1 Steuerpflicht
§1a (EU- und EWR-Staatsangehörige)

II. Einkommen

1. Sachliche Voraussetzungen für
die Besteuerung

§2 Umfang der Besteuerung, Begriffsbe-
stimmungen

§2a Negative Einkünfte mit Bezug zu Dritt-
staaten

§2b (weggefallen)

2. Steuerfreie Einnahmen
§3
§3a (weggefallen)
§3b Steuerfreiheit von Zuschlägen für

Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit
§3c Anteilige Abzüge

3. Gewinn
§4 Gewinnbegriff im Allgemeinen
§4a Gewinnermittlungszeitraum, Wirt-

schaftsjahr
§4b Direktversicherung
§4c Zuwendungen an Pensionskassen
§4d Zuwendungen an Unterstützungskas-

sen
§4e Beiträge an Pensionsfonds
§4f (weggefallen)
§4g Bildung eines Ausgleichspostens bei

Entnahme nach § 4 Absatz 1 Satz 3
§4h Betriebsausgabenabzug für Zinsauf-

wendungen (Zinsschranke)
§5 Gewinn bei Kaufleuten und bei be-

stimmten anderen Gewerbetreibenden

§5a Gewinnermittlung bei Handelsschiffen
im internationalen Verkehr

§5b Elektronische Übermittlung von Bilan-
zen sowie Gewinn- und Verlustrech-
nungen

§6 Bewertung
§6a Pensionsrückstellung
§6b Übertragung stiller Reserven bei der

Veräußerung bestimmter Anlagegüter
§6c Übertragung stiller Reserven bei der

Veräußerung bestimmter Anlagegüter
bei der Ermittlung des Gewinns nach
§ 4 Absatz 3 oder nach Durchschnitts-
sätzen

§6d Euroumrechnungsrücklage
§7 Absetzung für die Abnutzung oder

Substanzverringerung
§7a Gemeinsame Vorschriften für erhöhte

Absetzungen und Sonderabschreibun-
gen

§7b Erhöhte Absetzungen für Einfamilien-
häuser, Zweifamilienhäuser und Eigen-
tumswohnungen

§7c Erhöhte Absetzungen für Baumaßnah-
men an Gebäuden zur Schaffung neuer
Mietwohnungen

§7d Erhöhte Absetzungen für Wirtschafts-
güter, die dem Umweltschutz dienen

§7e (weggefallen)
§7f Bewertungsfreiheit für abnutzbare

Wirtschaftsgüter des Anlagevermö-
gens privater Krankenhäuser

§7g Investitionsabzugsbeträge und Son-
derabschreibungen zur Förderung klei-
ner und mittlerer Betriebe

§7h Erhöhte Absetzungen bei Gebäuden in
Sanierungsgebieten und städtebauli-
chen Entwicklungsbereichen

I.1 EStG: EinkommensteuerG Inhaltsübersicht
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§7i Erhöhte Absetzungen bei Baudenk-
malen

§7k Erhöhte Absetzungen für Wohnungen
mit Sozialbindung

4. Überschuss der Einnahmen
über die Werbungskosten

§8 Einnahmen

§9 Werbungskosten

§9a Pauschbeträge für Werbungskosten

4a. Umsatzsteuerrechtlicher Vor-
steuerabzug

§9b

4b. Kinderbetreuungskosten

§9c Kinderbetreuungskosten

5. Sonderausgaben

§10

§10a Zusätzliche Altersvorsorge

§10b Steuerbegünstigte Zwecke

§10c Sonderausgaben-Pauschbetrag

§10d Verlustabzug

§10e Steuerbegünstigung der zu eigenen
Wohnzwecken genutzten Wohnung im
eigenen Haus

§10f Steuerbegünstigung für zu eigenen
Wohnzwecken genutzte Baudenkmale
und Gebäude in Sanierungsgebieten
und städtebaulichen Entwicklungsbe-
reichen

§10g Steuerbegünstigung für schutzwürdige
Kulturgüter, die weder zur Einkunftser-
zielung noch zu eigenen Wohnzwe-
cken genutzt werden

§10h Steuerbegünstigung der unentgeltlich
zu Wohnzwecken überlassenen Woh-
nung im eigenen Haus

§10i Vorkostenabzug bei einer nach dem
Eigenheimzulagengesetz begünstigten
Wohnung

6. Vereinnahmung und Verausga-
bung

§11

§11a Sonderbehandlung von Erhaltungsauf-
wand bei Gebäuden in Sanierungsge-
bieten und städtebaulichen Entwick-
lungsbereichen

§11b Sonderbehandlung von Erhaltungsauf-
wand bei Baudenkmalen

7. Nicht abzugsfähige Ausgaben
§12

8. Die einzelnen Einkunftsarten

a) Land- und Forstwirtschaft (§ 2
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1)

§13 Einkünfte aus Land- und Forstwirt-
schaft

§13a Ermittlung des Gewinns aus Land- und
Forstwirtschaft nach Durchschnittssät-
zen

§14 Veräußerung des Betriebs
§14a Vergünstigungen bei der Veräußerung

bestimmter land- und forstwirtschaftli-
cher Betriebe

b) Gewerbebetrieb (§ 2 Absatz 1
Satz 1 Nummer 2)

§15 Einkünfte aus Gewerbebetrieb
§15a Verluste bei beschränkter Haftung
§15b Verluste im Zusammenhang mit Steu-

erstundungsmodellen
§16 Veräußerung des Betriebs
§17 Veräußerung von Anteilen an Kapital-

gesellschaften

c) Selbständige Arbeit (§ 2 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 3)

§18

d) Nichtselbständige Arbeit (§ 2
Absatz 1 Satz 1 Nummer 4)

§19

e) Kapitalvermögen (§ 2 Absatz 1
Satz 1 Nummer 5)

§20

f) Vermietung und Verpachtung
(§ 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6)

§21
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g) Sonstige Einkünfte (§ 2 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 7)

§22 Arten der sonstigen Einkünfte
§22a Rentenbezugsmitteilungen an die

zentrale Stelle
§23 Private Veräußerungsgeschäfte

h) Gemeinsame Vorschriften
§24
§24a Altersentlastungsbetrag
§24b Entlastungsbetrag für Alleinerziehen-

de

III. Veranlagung
§25 Veranlagungszeitraum, Steuererklä-

rungspflicht
§26 Veranlagung von Ehegatten
§26a Getrennte Veranlagung von Ehegatten
§26b Zusammenveranlagung von Ehegatten
§26c Besondere Veranlagung für den Veran-

lagungszeitraum der Eheschließung
§27 (weggefallen)
§28 Besteuerung bei fortgesetzter Güter-

gemeinschaft
§§29 und 30 (weggefallen)

IV. Tarif
§31 Familienleistungsausgleich
§32 Kinder, Freibeträge für Kinder
§32a Einkommensteuertarif
§32b Progressionsvorbehalt
§32c Tarifbegrenzung bei Gewinneinkünf-

ten
§32d Gesonderter Steuertarif für Einkünfte

aus Kapitalvermögen
§33 Außergewöhnliche Belastungen
§33a Außergewöhnliche Belastung in be-

sonderen Fällen
§33b Pauschbeträge für behinderte Men-

schen, Hinterbliebene und Pflegeper-
sonen

§34 Außerordentliche Einkünfte
§34a Begünstigung der nicht entnommenen

Gewinne
§34b Steuersätze bei außerordentlichen Ein-

künften aus Forstwirtschaft

V. Steuerermäßigungen

1. Steuerermäßigung bei ausländi-
schen Einkünften

§34c
§34d Ausländische Einkünfte

2. Steuerermäßigung bei Einkünf-
ten aus Land- und Forstwirtschaft

§34e

2a. Steuerermäßigung für Steuer-
pflichtige mit Kindern bei Inan-
spruchnahme erhöhter Absetzun-
gen für Wohngebäude oder der
Steuerbegünstigungen für eigen-
genutztes Wohneigentum

§34f

2b. Steuerermäßigung bei Zuwen-
dungen an politische Parteien und
anunabhängigeWählervereinigun-
gen

§34g

3. Steuerermäßigung bei Einkünf-
ten aus Gewerbebetrieb

§35

4. Steuerermäßigung bei Aufwen-
dungen für haushaltsnahe Beschäf-
tigungsverhältnisse und für die In-
anspruchnahme haushaltsnaher
Dienstleistungen

§35a Steuerermäßigung bei Aufwendungen
für haushaltsnahe Beschäftigungsver-
hältnisse, haushaltsnahe Dienstleis-
tungen und Handwerkerleistungen

5. Steuerermäßigung bei Belas-
tung mit Erbschaftsteuer

§35b Steuerermäßigung bei Belastung mit
Erbschaftsteuer

VI. Steuererhebung

1. Erhebung der Einkommen-
steuer

§36 Entstehung und Tilgung der Einkom-
mensteuer

§37 Einkommensteuer-Vorauszahlung

I.1 EStG: EinkommensteuerG Inhaltsübersicht
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§37a Pauschalierung der Einkommensteuer
durch Dritte

§37b Pauschalierung der Einkommensteuer
bei Sachzuwendungen

2. Steuerabzug vom Arbeitslohn
(Lohnsteuer)

§38 Erhebung der Lohnsteuer
§38a Höhe der Lohnsteuer
§38b Lohnsteuerklassen
§39 Lohnsteuerkarte
§39a Freibetrag und Hinzurechnungsbetrag
§39b Durchführung des Lohnsteuerabzugs

für unbeschränkt einkommensteuer-
pflichtige Arbeitnehmer

§39c Durchführung des Lohnsteuerabzugs
ohne Lohnsteuerkarte

§39d Durchführung des Lohnsteuerabzugs
für beschränkt einkommensteuer-
pflichtige Arbeitnehmer

§39e Elektronische Lohnsteuerabzugsmerk-
male

§39f Faktorverfahren anstelle Steuerklas-
senkombination III/V

§40 Pauschalierung der Lohnsteuer in be-
sonderen Fällen

§40a Pauschalierung der Lohnsteuer für
Teilzeitbeschäftigte und geringfügig
Beschäftigte

§40b Pauschalierung der Lohnsteuer bei be-
stimmten Zukunftssicherungsleistun-
gen

§41 Aufzeichnungspflichten beim Lohn-
steuerabzug

§41a Anmeldung und Abführung der Lohn-
steuer

§41b Abschluss des Lohnsteuerabzugs
§41c Änderung des Lohnsteuerabzugs
§§42 und 42a (weggefallen)
§42b Lohnsteuer-Jahresausgleich durch den

Arbeitgeber
§42c (weggefallen)
§42d Haftung des Arbeitgebers und Haftung

bei Arbeitnehmerüberlassung
§42e Anrufungsauskunft
§42f Lohnsteuer-Außenprüfung

3. Steuerabzug vom Kapitalertrag
(Kapitalertragsteuer)

§43 Kapitalerträge mit Steuerabzug

§43a Bemessung der Kapitalertragsteuer

§43b Bemessung der Kapitalertragsteuer bei
bestimmten Gesellschaften

§44 Entrichtung der Kapitalertragsteuer

§44a Abstandnahme vom Steuerabzug

§44b Erstattung der Kapitalertragsteuer

§45 Ausschluss der Erstattung von Kapital-
ertragsteuer

§45a Anmeldung und Bescheinigung der
Kapitalertragsteuer

§45b Erstattung von Kapitalertragsteuer auf
Grund von Sammelanträgen

§45c (weggefallen)

§45d Mitteilungen an das Bundeszentralamt
für Steuern

§45e Ermächtigung für Zinsinformationsver-
ordnung

4. Veranlagung von Steuerpflichti-
gen mit steuerabzugspflichtigen
Einkünften

§46 Veranlagung bei Bezug von Einkünften
aus nichtselbständiger Arbeit

§47 (weggefallen)

VII. Steuerabzug bei Bauleistun-
gen

§48 Steuerabzug

§48a Verfahren

§48b Freistellungsbescheinigung

§48c Anrechnung

§48d Besonderheiten im Fall von Doppelbe-
steuerungsabkommen

VIII. Besteuerung beschränkt Steu-
erpflichtiger

§49 Beschränkt steuerpflichtige Einkünfte

§50 Sondervorschriften für beschränkt
Steuerpflichtige

§50a Steuerabzug bei beschränkt Steuer-
pflichtigen

Inhaltsübersicht EStG: EinkommensteuerG I.1
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IX. Sonstige Vorschriften, Buß-
geld-, Ermächtigungs- und Schluss-
vorschriften

§50b Prüfungsrecht

§50c (weggefallen)

§50d Besonderheiten im Fall von Doppelbe-
steuerungsabkommen und der §§ 43b
und 50g

§50e Bußgeldvorschriften; Nichtverfolgung
von Steuerstraftaten bei geringfügiger
Beschäftigung in Privathaushalten

§50f Bußgeldvorschriften

§50g Entlastung vom Steuerabzug bei Zah-
lungen von Zinsen und Lizenzgebühren
zwischen verbundenen Unternehmen
verschiedener Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union

§50h Bestätigung für Zwecke der Entlastung
von Quellensteuern in einem anderen
Mitgliedstaat der Europäischen Union
oder der Schweizerischen Eidgenos-
senschaft

§51 Ermächtigungen

§51a Festsetzung und Erhebung von Zu-
schlagsteuern

§52 Anwendungsvorschriften

§52a Anwendungsvorschriften zur Einfüh-
rung einer Abgeltungsteuer auf Kapi-
talerträge und Veräußerungsgewinne

§52b Übergangsregelungen bis zur Anwen-
dung der elektronischen Lohnsteuer-
abzugsmerkmale

§53 Sondervorschrift zur Steuerfreistellung
des Existenzminimums eines Kindes in
den Veranlagungszeiträumen 1983 bis
1995

§54 (weggefallen)

§55 Schlussvorschriften (Sondervorschrif-
ten für die Gewinnermittlung nach § 4
oder nach Durchschnittssätzen bei vor
dem 1. Juli 1970 angeschafftem Grund
und Boden)

§56 Sondervorschriften für Steuerpflichtige
in dem in Artikel 3 des Einigungsver-
trages genannten Gebiet

§57 Besondere Anwendungsregeln aus An-
lass der Herstellung der Einheit
Deutschlands

§58 Weitere Anwendung von Rechtsvor-
schriften, die vor Herstellung der Ein-
heit Deutschlands in dem in Artikel 3
des Einigungsvertrages genannten Ge-
biet gegolten haben

§§59 bis 61 (weggefallen)

X. Kindergeld
§62 Anspruchsberechtigte
§63 Kinder
§64 Zusammentreffen mehrerer Ansprüche
§65 Andere Leistungen für Kinder
§66 Höhe des Kindergeldes, Zahlungszeit-

raum
§67 Antrag
§68 Besondere Mitwirkungspflichten
§69 Überprüfung des Fortbestehens von

Anspruchsvoraussetzungen durch
Meldedaten-Übermittlung

§70 Festsetzung und Zahlung des Kinder-
geldes

§71 (weggefallen)
§72 Festsetzung und Zahlung des Kinder-

geldes an Angehörige des öffentlichen
Dienstes

§73 (weggefallen)
§74 Zahlung des Kindergeldes in Sonder-

fällen
§75 Aufrechnung
§76 Pfändung
§76a Kontenpfändung und Pfändung von

Bargeld
§77 Erstattung von Kosten im Vorverfahren
§78 Übergangsregelungen

XI. Altersvorsorgezulage
§79 Zulageberechtigte
§80 Anbieter
§81 Zentrale Stelle
§81a Zuständige Stelle
§82 Altersvorsorgebeiträge
§83 Altersvorsorgezulage
§84 Grundzulage
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§85 Kinderzulage
§86 Mindesteigenbeitrag
§87 Zusammentreffen mehrerer Verträge
§88 Entstehung des Anspruchs auf Zulage
§89 Antrag
§90 Verfahren
§91 Datenerhebung und Datenabgleich
§92 Bescheinigung
§92a Verwendung für eine selbst genutzte

Wohnung
§92b Verfahren bei Verwendung für eine

selbst genutzte Wohnung

§93 Schädliche Verwendung

§94 Verfahren bei schädlicher Verwendung

§95 Sonderfälle der Rückzahlung

§96 Anwendung der Abgabenordnung, all-
gemeine Vorschriften

§97 Übertragbarkeit

§98 Rechtsweg

§99 Ermächtigung

Anlage 1
(zu § 4d Absatz 1)

Inhaltsübersicht EStG: EinkommensteuerG I.1
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I. Steuerpflicht

§1 Steuerpflicht
(1) 1Natürliche Personen, die im Inland einen
Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufent-
halt haben, sind unbeschränkt einkommen-
steuerpflichtig. 2 Zum Inland im Sinne dieses
Gesetzes gehört auch der der Bundesrepublik
Deutschland zustehende Anteil am Festland-
sockel, soweit dort Naturschätze des Mee-
resgrundes und des Meeresuntergrundes er-
forscht oder ausgebeutet werden oder dieser
der Energieerzeugung unter Nutzung erneu-
erbarer Energien dient.
(2) 1Unbeschränkt einkommensteuerpflichtig
sind auch deutsche Staatsangehörige, die
1. im Inland weder einen Wohnsitz noch ih-

ren gewöhnlichen Aufenthalt haben und
2. zu einer inländischen juristischen Person

des öffentlichen Rechts in einem Dienst-
verhältnis stehen und dafür Arbeitslohn
aus einer inländischen öffentlichen Kasse
beziehen

sowie zu ihrem Haushalt gehörende Ange-
hörige, die die deutsche Staatsangehörigkeit
besitzen oder keine Einkünfte oder nur Ein-
künfte beziehen, die ausschließlich im Inland
einkommensteuerpflichtig sind. 2Dies gilt nur
für natürliche Personen, die in dem Staat, in
dem sie ihren Wohnsitz oder ihren gewöhn-
lichen Aufenthalt haben, lediglich in einem
der beschränkten Einkommensteuerpflicht
ähnlichen Umfang zu einer Steuer vom Ein-
kommen herangezogen werden.
(3) 1Auf Antrag werden auch natürliche Per-
sonen als unbeschränkt einkommensteuer-
pflichtig behandelt, die im Inland weder ei-
nen Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Auf-
enthalt haben, soweit sie inländische Ein-
künfte im Sinne des § 49 haben. 2Dies gilt nur,
wenn ihre Einkünfte im Kalenderjahr min-
destens zu 90 Prozent der deutschen Ein-
kommensteuer unterliegen oder die nicht der
deutschen Einkommensteuer unterliegenden
Einkünfte den Grundfreibetrag nach § 32a
Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 nicht übersteigen;
dieser Betrag ist zu kürzen, soweit es nach
den Verhältnissen im Wohnsitzstaat des
Steuerpflichtigen notwendig und angemes-

sen ist. 3Inländische Einkünfte, die nach ei-
nem Abkommen zur Vermeidung der Dop-
pelbesteuerung nur der Höhe nach be-
schränkt besteuert werden dürfen, gelten
hierbei als nicht der deutschen Einkommen-
steuer unterliegend. 4Unberücksichtigt blei-
ben bei der Ermittlung der Einkünfte nach
Satz 2 nicht der deutschen Einkommensteuer
unterliegende Einkünfte, die im Ausland nicht
besteuert werden, soweit vergleichbare Ein-
künfte im Inland steuerfrei sind. 5Weitere Vo-
raussetzung ist, dass die Höhe der nicht der
deutschen Einkommensteuer unterliegenden
Einkünfte durch eine Bescheinigung der zu-
ständigen ausländischen Steuerbehörde
nachgewiesen wird. 6Der Steuerabzug nach
§ 50a ist ungeachtet der Sätze 1 bis 4 vorzu-
nehmen.

(4) Natürliche Personen, die im Inland weder
einen Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen
Aufenthalt haben, sind vorbehaltlich der Ab-
sätze 2 und 3 und des § 1a beschränkt ein-
kommensteuerpflichtig, wenn sie inländische
Einkünfte im Sinne des § 49 haben.

§1a (EU- und EWR-Staatsangehörige)

(1) Für Staatsangehörige eines Mitgliedstaa-
tes der Europäischen Union oder eines Staa-
tes, auf den das Abkommen über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum anwendbar ist, die
nach § 1 Absatz 1 unbeschränkt einkommen-
steuerpflichtig sind oder die nach § 1 Absatz 3
als unbeschränkt einkommensteuerpflichtig
zu behandeln sind, gilt bei Anwendung von
§ 10 Absatz 1 Nummer 1, 1a und 1b und § 26
Absatz 1 Satz 1 Folgendes:

1. Unterhaltsleistungen an den geschiede-
nen oder dauernd getrennt lebenden
Ehegatten (§ 10 Absatz 1 Nummer 1) sind
auch dann als Sonderausgaben abzieh-
bar, wenn der Empfänger nicht unbe-
schränkt einkommensteuerpflichtig ist.
2Voraussetzung ist, dass der Empfänger
seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf-
enthalt im Hoheitsgebiet eines anderen
Mitgliedstaates der Europäischen Union
oder eines Staates hat, auf den das
Abkommen über den Europäischen Wirt-
schaftsraum Anwendung findet. 3Weite-
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re Voraussetzung ist, dass die Be-
steuerung der Unterhaltszahlungen beim
Empfänger durch eine Bescheinigung der
zuständigen ausländischen Steuerbehör-
de nachgewiesen wird;

1a. auf besonderen Verpflichtungsgründen
beruhende Versorgungsleistungen (§ 10
Absatz 1 Nummer 1a) sind auch dann als
Sonderausgaben abziehbar, wenn der
Empfänger nicht unbeschränkt einkom-
mensteuerpflichtig ist. 2Nummer 1 Satz 2
und 3 gilt entsprechend;

1b. Ausgleichszahlungen im Rahmen des
Versorgungsausgleichs nach den §§ 20,
21, 22 und 26 des Versorgungsaus-
gleichsgesetzes, §§ 1587f, 1587g, 1587i
des Bürgerlichen Gesetzbuchs und § 3a
des Gesetzes zur Regelung von Härten im
Versorgungsausgleich (§ 10 Absatz 1
Nummer 1b) sind auch dann als Sonder-
ausgaben abziehbar, wenn die aus-
gleichsberechtigte Person nicht unbe-
schränkt einkommensteuerpflichtig ist.
2Nummer 1 Satz 2 und 3 gilt entspre-
chend;

2. der nicht dauernd getrennt lebende Ehe-
gatte ohne Wohnsitz oder gewöhnlichen
Aufenthalt im Inland wird auf Antrag für
die Anwendung des § 26 Absatz 1 Satz 1
als unbeschränkt einkommensteuer-
pflichtig behandelt. 2Nummer 1 Satz 2
gilt entsprechend. 3Bei Anwendung des
§ 1 Absatz 3 Satz 2 ist auf die Einkünfte
beider Ehegatten abzustellen und der
Grundfreibetrag nach § 32a Absatz 1
Satz 2 Nummer 1 zu verdoppeln.

(2) Für unbeschränkt einkommensteuer-
pflichtige Personen im Sinne des § 1 Absatz 2,
die die Voraussetzungen des § 1 Absatz 3
Satz 2 bis 5 erfüllen, und für unbeschränkt
einkommensteuerpflichtige Personen im Sin-
ne des § 1 Absatz 3, die die Voraussetzungen
des § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und 2
erfüllen und an einem ausländischen Dienst-
ort tätig sind, gilt die Regelung des Absat-
zes 1 Nummer 2 entsprechend mit der Maß-
gabe, dass auf Wohnsitz oder gewöhnlichen
Aufenthalt im Staat des ausländischen
Dienstortes abzustellen ist.

II. Einkommen

1. Sachliche Voraussetzungen für die Be-
steuerung

§2 Umfang der Besteuerung, Begriffs-
bestimmungen

(1) 1Der Einkommensteuer unterliegen
1. Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft,
2. Einkünfte aus Gewerbebetrieb,
3. Einkünfte aus selbständiger Arbeit,
4. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit,
5. Einkünfte aus Kapitalvermögen,
6. Einkünfte aus Vermietung und Verpach-

tung,
7. sonstige Einkünfte im Sinne des § 22,

die der Steuerpflichtige während seiner un-
beschränkten Einkommensteuerpflicht oder
als inländische Einkünfte während seiner be-
schränkten Einkommensteuerpflicht erzielt.
2Zu welcher Einkunftsart die Einkünfte im
einzelnen Fall gehören, bestimmt sich nach
den §§ 13 bis 24.
(2) 1Einkünfte sind
1. bei Land- und Forstwirtschaft, Gewerbe-

betrieb und selbständiger Arbeit der Ge-
winn (§§ 4 bis 7k und 13a),

2. bei den anderen Einkunftsarten der Über-
schuss der Einnahmen über die Wer-
bungskosten (§§ 8 bis 9a).

2Bei Einkünften aus Kapitalvermögen tritt
§ 20 Absatz 9 vorbehaltlich der Regelung in
§ 32d Absatz 2 an die Stelle der §§ 9 und 9a.
(3) Die Summe der Einkünfte, vermindert um
den Altersentlastungsbetrag, den Entlas-
tungsbetrag für Alleinerziehende und den
Abzug nach § 13 Absatz 3, ist der Gesamt-
betrag der Einkünfte.
(4) Der Gesamtbetrag der Einkünfte, vermin-
dert um die Sonderausgaben und die außer-
gewöhnlichen Belastungen, ist das Einkom-
men.
(5) 1Das Einkommen, vermindert um die Frei-
beträge nach § 32 Absatz 6 und um die
sonstigen vom Einkommen abzuziehenden
Beträge, ist das zu versteuernde Einkommen;
dieses bildet die Bemessungsgrundlage für
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die tarifliche Einkommensteuer. 2Knüpfen an-
dere Gesetze an den Begriff des zu ver-
steuernden Einkommens an, ist für deren
Zweck das Einkommen in allen Fällen des
§ 32 um die Freibeträge nach § 32 Absatz 6 zu
vermindern.
(5a) Knüpfen außersteuerliche Rechtsnormen
an die in den vorstehenden Absätzen defi-
nierten Begriffe (Einkünfte, Summe der Ein-
künfte, Gesamtbetrag der Einkünfte, Einkom-
men, zu versteuerndes Einkommen) an, er-
höhen sich für deren Zwecke diese Größen
um die nach§ 32d Absatz 1 und nach § 43
Absatz 5 zu besteuernden Beträge sowie um
die nach § 3 Nummer 40 steuerfreien Beträge
und mindern sich um die nach § 3c Absatz 2
nicht abziehbaren Beträge.
(5b) 1Soweit Rechtsnormen dieses Gesetzes
an die in den vorstehenden Absätzen defi-
nierten Begriffe (Einkünfte, Summe der Ein-
künfte, Gesamtbetrag der Einkünfte, Einkom-
men, zu versteuerndes Einkommen) anknüp-
fen, sind Kapitalerträge nach § 32d Absatz 1
und § 43 Absatz 5 nicht einzubeziehen.
2Satz 1 gilt nicht in den Fällen
1. des § 10b Absatz 1, wenn der Steuer-

pflichtige dies beantragt, sowie
2. des § 32 Absatz 4 Satz 2, des § 32d Ab-

satz 2 und 6, des § 33 Absatz 3 und des
§ 33a Absatz 1 Satz 5 und Absatz 2 Satz 2.

(6) 1Die tarifliche Einkommensteuer, vermin-
dert um die anzurechnenden ausländischen
Steuern und die Steuerermäßigungen, ver-
mehrt um die Steuer nach § 32d Absatz 3
und 4, die Steuer nach § 34c Absatz 5 und den
Zuschlag nach § 3 Absatz 4 Satz 2 des Forst-
schäden-Ausgleichsgesetzes in der Fassung
der Bekanntmachung vom 26. August 1985
(BGBl. I S. 1756), das zuletzt durch Artikel 18
des Gesetzes vom 19. Dezember 2008
(BGBl. I S. 2794) geändert worden ist, in der
jeweils geltenden Fassung, ist die festzuset-
zende Einkommensteuer. 2Wurde der Ge-
samtbetrag der Einkünfte in den Fällen des
§ 10a Absatz 2 um Sonderausgaben nach
§ 10a Absatz 1 gemindert, ist für die Ermitt-
lung der festzusetzenden Einkommensteuer
der Anspruch auf Zulage nach Abschnitt XI
der tariflichen Einkommensteuer hinzuzu-

rechnen; bei der Ermittlung der dem Steuer-
pflichtigen zustehenden Zulage bleibt die Er-
höhung der Grundzulage nach § 84 Satz 2
außer Betracht. 3Wird das Einkommen in den
Fällen des § 31 um die Freibeträge nach § 32
Absatz 6 gemindert, ist der Anspruch auf
Kindergeld nach Abschnitt X der tariflichen
Einkommensteuer hinzuzurechnen.

(7) 1Die Einkommensteuer ist eine Jahres-
steuer. 2Die Grundlagen für ihre Festsetzung
sind jeweils für ein Kalenderjahr zu ermitteln.
3Besteht während eines Kalenderjahres so-
wohl unbeschränkte als auch beschränkte
Einkommensteuerpflicht, so sind die während
der beschränkten Einkommensteuerpflicht
erzielten inländischen Einkünfte in eine Ver-
anlagung zur unbeschränkten Einkommen-
steuerpflicht einzubeziehen.

§2a Negative Einkünfte mit Bezug zu
Drittstaaten

(1) 1Negative Einkünfte

1. aus einer in einem Drittstaat belegenen
land- und forstwirtschaftlichen Betriebs-
stätte,

2. aus einer in einem Drittstaat belegenen
gewerblichen Betriebsstätte,

3. a) aus dem Ansatz des niedrigeren Teil-
werts eines zu einem Betriebsvermö-
gen gehörenden Anteils an einer Dritt-
staaten-Körperschaft oder

b) aus der Veräußerung oder Entnahme
eines zu einem Betriebsvermögen ge-
hörenden Anteils an einer Drittstaaten-
Körperschaft oder aus der Auflösung
oder Herabsetzung des Kapitals einer
Drittstaaten-Körperschaft,

4. in den Fällen des § 17 bei einem Anteil an
einer Drittstaaten-Kapitalgesellschaft,

5. aus der Beteiligung an einem Handelsge-
werbe als stiller Gesellschafter und aus
partiarischen Darlehen, wenn der Schuld-
ner Wohnsitz, Sitz oder Geschäftsleitung
in einem Drittstaat hat,

6. a) aus der Vermietung oder der Verpach-
tung von unbeweglichem Vermögen
oder von Sachinbegriffen, wenn diese
in einem Drittstaat belegen sind, oder
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b) aus der entgeltlichen Überlassung von
Schiffen, sofern der Überlassende nicht
nachweist, dass diese ausschließlich
oder fast ausschließlich in einem ande-
ren Staat als einem Drittstaat einge-
setzt worden sind, es sei denn, es han-
delt sich um Handelsschiffe, die
aa) von einem Vercharterer ausgerüs-

tet überlassen oder
bb) an in einem anderen als in einem

Drittstaat ansässige Ausrüster, die
die Voraussetzungen des § 510
Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs
erfüllen, überlassen oder

cc) insgesamt nur vorübergehend an
in einem Drittstaat ansässige Aus-
rüster, die die Voraussetzungen
des § 510 Absatz 1 des Handels-
gesetzbuchs erfüllen, überlassen

worden sind, oder
c) aus dem Ansatz des niedrigeren Teil-

werts oder der Übertragung eines zu
einem Betriebsvermögen gehörenden
Wirtschaftsguts im Sinne der Buchsta-
ben a und b,

7. a) aus dem Ansatz des niedrigeren Teil-
werts, der Veräußerung oder Entnahme
eines zu einem Betriebsvermögen ge-
hörenden Anteils an

b) aus der Auflösung oder Herabsetzung
des Kapitals,

c) in den Fällen des § 17 bei einem Anteil
an

einer Körperschaft mit Sitz oder Ge-
schäftsleitung in einem anderen Staat als
einem Drittstaat, soweit die negativen
Einkünfte auf einen der in den Nummern 1
bis 6 genannten Tatbestände zurückzu-
führen sind,

dürfen nur mit positiven Einkünften der je-
weils selben Art und, mit Ausnahme der Fälle
der Nummer 6 Buchstabe b, aus demselben
Staat, in den Fällen der Nummer 7 auf Grund
von Tatbeständen der jeweils selben Art aus
demselben Staat, ausgeglichen werden; sie
dürfen auch nicht nach § 10d abgezogen
werden. 2Den negativen Einkünften sind Ge-
winnminderungen gleichgestellt. 3Soweit die

negativen Einkünfte nicht nach Satz 1 ausge-
glichen werden können, mindern sie die po-
sitiven Einkünfte der jeweils selben Art, die
der Steuerpflichtige in den folgenden Veran-
lagungszeiträumen aus demselben Staat, in
den Fällen der Nummer 7 auf Grund von Tat-
beständen der jeweils selben Art aus dem-
selben Staat, erzielt. 4Die Minderung ist nur
insoweit zulässig, als die negativen Einkünfte
in den vorangegangenen Veranlagungszeit-
räumen nicht berücksichtigt werden konnten
(verbleibende negative Einkünfte). 5Die am
Schluss eines Veranlagungszeitraums ver-
bleibenden negativen Einkünfte sind geson-
dert festzustellen; § 10d Absatz 4 gilt sinn-
gemäß.

(2) 1Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 ist nicht an-
zuwenden, wenn der Steuerpflichtige nach-
weist, dass die negativen Einkünfte aus einer
gewerblichen Betriebsstätte in einem Dritt-
staat stammen, die ausschließlich oder fast
ausschließlich die Herstellung oder Lieferung
von Waren, außer Waffen, die Gewinnung
von Bodenschätzen sowie die Bewirkung ge-
werblicher Leistungen zum Gegenstand hat,
soweit diese nicht in der Errichtung oder dem
Betrieb von Anlagen, die dem Fremdenver-
kehr dienen, oder in der Vermietung oder der
Verpachtung von Wirtschaftsgütern ein-
schließlich der Überlassung von Rechten,
Plänen, Mustern, Verfahren, Erfahrungen und
Kenntnissen bestehen; das unmittelbare Hal-
ten einer Beteiligung von mindestens einem
Viertel am Nennkapital einer Kapitalgesell-
schaft, die ausschließlich oder fast aus-
schließlich die vorgenannten Tätigkeiten zum
Gegenstand hat, sowie die mit dem Halten
der Beteiligung in Zusammenhang stehende
Finanzierung gilt als Bewirkung gewerblicher
Leistungen, wenn die Kapitalgesellschaft we-
der ihre Geschäftsleitung noch ihren Sitz im
Inland hat. 2Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und 4
ist nicht anzuwenden, wenn der Steuer-
pflichtige nachweist, dass die in Satz 1 ge-
nannten Voraussetzungen bei der Körper-
schaft entweder seit ihrer Gründung oder
während der letzten fünf Jahre vor und in
dem Veranlagungszeitraum vorgelegen ha-

§ 2a EStG: EinkommensteuerG I.1

I

www.WALHALLA.de 25

Dokument: Umbruch_p.pdf;Seite: 25;Format:(120.00 x 165.00 mm);Datum: 26. Jan 2011 10:23:39



ben, in dem die negativen Einkünfte bezogen
werden.

(2a) 1Bei der Anwendung der Absätze 1 und 2
sind

1. als Drittstaaten die Staaten anzusehen,
die nicht Mitgliedstaaten der Europä-
ischen Union sind;

2. Drittstaaten-Körperschaften undDrittstaa-
ten-Kapitalgesellschaften solche, die we-
der ihre Geschäftsleitung noch ihren Sitz in
einem Mitgliedstaat der Europäischen
Union haben.

2Bei Anwendung des Satzes 1 sind den Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union die
Staaten gleichgestellt, auf die das Abkom-
men über den Europäischen Wirtschaftsraum
anwendbar ist, sofern zwischen der Bundes-
republik Deutschland und dem anderen Staat
auf Grund der Richtlinie 77/799/EWG des
Rates vom 19. Dezember 1977 über die ge-
genseitige Amtshilfe zwischen den zuständi-
gen Behörden der Mitgliedstaaten im Bereich
der direkten Steuern und der Mehrwertsteuer
(ABl. EG Nr. L 336 S. 15), die zuletzt durch die
Richtlinie 2006/98/EWG des Rates vom
20. November 2006 (ABl. EU Nr. L 363 S. 129)
geändert worden ist, in der jeweils geltenden
Fassung oder einer vergleichbaren zwei- oder
mehrseitigen Vereinbarung Auskünfte erteilt
werden, die erforderlich sind, um die Be-
steuerung durchzuführen.

§2b (weggefallen)

2. Steuerfreie Einnahmen

§3

Steuerfrei sind

1. a) Leistungen aus einer Krankenversi-
cherung, aus einer Pflegeversiche-
rung und aus der gesetzlichen Un-
fallversicherung,

b) Sachleistungen und Kinderzuschüs-
se aus den gesetzlichen Rentenver-
sicherungen einschließlich der Sach-
leistungen nach demGesetz über die
Alterssicherung der Landwirte,

c) Übergangsgeld nach dem Sechsten
Buch Sozialgesetzbuch und Geldleis-
tungen nach den §§ 10, 36 bis 39 des
Gesetzes über die Alterssicherung
der Landwirte,

d) das Mutterschaftsgeld nach dem
Mutterschutzgesetz, der Reichsver-
sicherungsordnung und dem Gesetz
über die Krankenversicherung der
Landwirte, die Sonderunterstützung
für im Familienhaushalt beschäftigte
Frauen, der Zuschuss zum Mutter-
schaftsgeld nach dem Mutterschutz-
gesetz sowie der Zuschuss bei Be-
schäftigungsverboten für die Zeit vor
oder nach einer Entbindung sowie
für den Entbindungstag während ei-
ner Elternzeit nach beamtenrechtli-
chen Vorschriften;

2. das Arbeitslosengeld, das Teilarbeitslo-
sengeld, das Kurzarbeitergeld, das
Winterausfallgeld, die Arbeitslosenhil-
fe, der Zuschuss zum Arbeitsentgelt,
das Übergangsgeld, das Unterhalts-
geld, die Eingliederungshilfe, das Über-
brückungsgeld, der Gründungszu-
schuss, der Existenzgründungszuschuss
nach dem Dritten Buch Sozialgesetz-
buch oder dem Arbeitsförderungsge-
setz sowie das aus dem Europäischen
Sozialfonds finanzierte Unterhaltsgeld
und die aus Landesmitteln ergänzten
Leistungen aus dem Europäischen Sozi-
alfonds zur Aufstockung des Überbrü-
ckungsgeldes nach dem Dritten Buch
Sozialgesetzbuch oder dem Arbeitsför-
derungsgesetz und die übrigen Leistun-
gen nach dem Dritten Buch Sozialge-
setzbuch oder dem Arbeitsförderungs-
gesetz und den entsprechenden Pro-
grammen des Bundes und der Länder,
soweit sie Arbeitnehmern oder Arbeit-
suchenden oder zur Förderung der Aus-
bildung oder Fortbildung der Empfänger
gewährt werden, sowie Leistungen auf
Grund der in § 141m Absatz 1 und
§ 141n Absatz 2 des Arbeitsförde-
rungsgesetzes oder § 187 und § 208
Absatz 2 des Dritten Buches Sozialge-
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setzbuch genannten Ansprüche, Leis-
tungen auf Grund der in § 115 Absatz 1
des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch
in Verbindung mit § 117 Absatz 4 Satz 1
oder § 134 Absatz 4, § 160 Absatz 1
Satz 1 und § 166a des Arbeitsförde-
rungsgesetzes oder in Verbindung mit
§ 143 Absatz 3 oder § 198 Satz 2 Num-
mer 6, § 335 Absatz 3 des Dritten Bu-
ches Sozialgesetzbuch genannten An-
sprüche, wenn über das Vermögen des
ehemaligen Arbeitgebers des Arbeitslo-
sen das Konkursverfahren, Gesamtvoll-
streckungsverfahren oder Insolvenzver-
fahren eröffnet worden ist oder einer
der Fälle des § 141b Absatz 3 des Ar-
beitsförderungsgesetzes oder des § 183
Absatz 1 Nummer 2 oder 3 des Dritten
Buches Sozialgesetzbuch vorliegt, und
der Altersübergangsgeld-Ausgleichsbe-
trag nach § 249e Absatz 4a des Ar-
beitsförderungsgesetzes in der bis zum
31. Dezember 1997 geltenden Fassung;

2a. die Arbeitslosenbeihilfe und die Ar-
beitslosenhilfe nach dem Soldatenver-
sorgungsgesetz;

2b. Leistungen zur Sicherung des Lebens-
unterhalts und zur Eingliederung in Ar-
beit nach dem Zweiten Buch Sozial-
gesetzbuch;

3. a) Rentenabfindungen nach § 107 des
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch,
nach § 21 des Beamtenversorgungs-
gesetzes oder entsprechendem Lan-
desrecht und nach § 43 des Solda-
tenversorgungsgesetzes in Verbin-
dung mit § 21 des Beamtenversor-
gungsgesetzes,

b) Beitragserstattungen an den Versi-
cherten nach den §§ 210 und 286d
des Sechsten Buches Sozialgesetz-
buch sowie nach den §§ 204, 205
und 207 des Sechsten Buches Sozi-
algesetzbuch, Beitragserstattungen
nach den §§ 75 und 117 des Geset-
zes über die Alterssicherung der
Landwirte und nach § 26 des Vierten
Buches Sozialgesetzbuch,

c) Leistungen aus berufsständischen
Versorgungseinrichtungen, die den
Leistungen nach den Buchstaben a
und b entsprechen,

d) Kapitalabfindungen und Ausgleichs-
zahlungen nach § 48 des Beamten-
versorgungsgesetzes oder entspre-
chendem Landesrecht und nach den
§§ 28 bis 35 und 38 des Soldaten-
versorgungsgesetzes;

4. bei Angehörigen der Bundeswehr, der
Bundespolizei, des Zollfahndungsdiens-
tes, der Bereitschaftspolizei der Länder,
der Vollzugspolizei und der Berufsfeu-
erwehr der Länder und Gemeinden und
bei Vollzugsbeamten der Kriminalpoli-
zei des Bundes, der Länder und Ge-
meinden
a) der Geldwert der ihnen aus Dienst-

beständen überlassenen Dienstklei-
dung,

b) Einkleidungsbeihilfen und Abnut-
zungsentschädigungen für die
Dienstkleidung der zum Tragen oder
Bereithalten von Dienstkleidung Ver-
pflichteten und für dienstlich not-
wendige Kleidungsstücke der Voll-
zugsbeamten der Kriminalpolizei
und der Zollfahndungsbeamten,

c) im Einsatz gewährte Verpflegung
oder Verpflegungszuschüsse,

d) der Geldwert der auf Grund gesetz-
licher Vorschriften gewährten Heil-
fürsorge;

5. die Geld- und Sachbezüge sowie die
Heilfürsorge, die Soldaten auf Grund
des § 1 Absatz 1 Satz 1 des Wehrsold-
gesetzes und Zivildienstleistende auf
Grund des § 35 des Zivildienstgesetzes
erhalten;

6. Bezüge, die auf Grund gesetzlicher Vor-
schriften aus öffentlichen Mitteln ver-
sorgungshalber an Wehrdienstbeschä-
digte und Zivildienstbeschädigte oder
ihre Hinterbliebenen, Kriegsbeschädig-
te, Kriegshinterbliebene und ihnen
gleichgestellte Personen gezahlt wer-
den, soweit es sich nicht um Bezüge
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handelt, die auf Grund der Dienstzeit
gewährt werden;

7. Ausgleichsleistungen nach dem Lasten-
ausgleichsgesetz, Leistungen nach dem
Flüchtlingshilfegesetz, dem Bundesver-
triebenengesetz, dem Reparationsschä-
dengesetz, dem Vertriebenenzuwen-
dungsgesetz, dem NS-Verfolgtenent-
schädigungsgesetz sowie Leistungen
nach dem Entschädigungsgesetz und
nach dem Ausgleichsleistungsgesetz,
soweit sie nicht Kapitalerträge im Sinne
des § 20 Absatz 1 Nummer 7 und Ab-
satz 2 sind;

8. Geldrenten, Kapitalentschädigungen
und Leistungen im Heilverfahren, die
auf Grund gesetzlicher Vorschriften zur
Wiedergutmachung nationalsozialisti-
schen Unrechts gewährt werden. 2Die
Steuerpflicht von Bezügen aus einem
aus Wiedergutmachungsgründen neu
begründeten oder wieder begründeten
Dienstverhältnis sowie von Bezügen
aus einem früheren Dienstverhältnis,
die aus Wiedergutmachungsgründen
neu gewährt oder wieder gewährt wer-
den, bleibt unberührt;

9. Erstattungen nach § 23 Absatz 2 Satz 1
Nummer 3 und 4 sowie nach § 39 Ab-
satz 4 Satz 2 des Achten Buches Sozi-
algesetzbuch;

10. Einnahmen einer Gastfamilie für die
Aufnahme eines behinderten oder von
Behinderung bedrohten Menschen
nach § 2 Absatz 1 des Neunten Buches
Sozialgesetzbuch zur Pflege, Betreu-
ung, Unterbringung und Verpflegung,
die auf Leistungen eines Leistungsträ-
gers nach dem Sozialgesetzbuch beru-
hen. 2Für Einnahmen im Sinne des Sat-
zes 1, die nicht auf Leistungen eines
Leistungsträgers nach dem Sozialge-
setzbuch beruhen, gilt Entsprechendes
bis zur Höhe der Leistungen nach dem
Zwölften Buch Sozialgesetzbuch.
3Überschreiten die auf Grund der in
Satz 1 bezeichneten Tätigkeit bezoge-
nen Einnahmen der Gastfamilie den
steuerfreien Betrag, dürfen die mit der

Tätigkeit in unmittelbarem wirtschaftli-
chen Zusammenhang stehenden Aus-
gaben abweichend von § 3c nur inso-
weit als Betriebsausgaben abgezogen
werden, als sie den Betrag der steuer-
freien Einnahmen übersteigen;

11. Bezüge aus öffentlichen Mitteln oder
aus Mitteln einer öffentlichen Stiftung,
die wegen Hilfsbedürftigkeit oder als
Beihilfe zu dem Zweck bewilligt wer-
den, die Erziehung oder Ausbildung, die
Wissenschaft oder Kunst unmittelbar zu
fördern. 2Darunter fallen nicht Kinder-
zuschläge und Kinderbeihilfen, die auf
Grund der Besoldungsgesetze, beson-
derer Tarife oder ähnlicher Vorschriften
gewährt werden. 3Voraussetzung für
die Steuerfreiheit ist, dass der Empfän-
ger mit den Bezügen nicht zu einer be-
stimmten wissenschaftlichen oder
künstlerischen Gegenleistung oder zu
einer bestimmten Arbeitnehmertätig-
keit verpflichtet wird. 4Den Bezügen aus
öffentlichen Mitteln wegen Hilfsbedürf-
tigkeit gleichgestellt sind Beitragsermä-
ßigungen und Prämienrückzahlungen
eines Trägers der gesetzlichen Kranken-
versicherung für nicht in Anspruch ge-
nommene Beihilfeleistungen;

12. aus einer Bundeskasse oder Landeskas-
se gezahlte Bezüge, die in einem Bun-
desgesetz oder Landesgesetz oder einer
auf bundesgesetzlicher oder landesge-
setzlicher Ermächtigung beruhenden
Bestimmung oder von der Bundesregie-
rung oder einer Landesregierung als
Aufwandsentschädigung festgesetzt
sind und als Aufwandsentschädigung
im Haushaltsplan ausgewiesen werden.
2Das Gleiche gilt für andere Bezüge, die
als Aufwandsentschädigung aus öffent-
lichen Kassen an öffentliche Dienste
leistende Personen gezahlt werden, so-
weit nicht festgestellt wird, dass sie für
Verdienstausfall oder Zeitverlust ge-
währt werden oder den Aufwand, der
dem Empfänger erwächst, offenbar
übersteigen;
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13. die aus öffentlichen Kassen gezahlten
Reisekostenvergütungen, Umzugskos-
tenvergütungen und Trennungsgelder.
2Die als Reisekostenvergütungen ge-
zahlten Vergütungen für Verpflegungs-
mehraufwendungen sind nur insoweit
steuerfrei, als sie die Pauschbeträge
nach § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 5
nicht übersteigen; Trennungsgelder
sind nur insoweit steuerfrei, als sie die
nach § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 5 und
Absatz 5 sowie § 4 Absatz 5 Satz 1
Nummer 5 abziehbaren Aufwendungen
nicht übersteigen;

14. Zuschüsse eines Trägers der gesetzli-
chen Rentenversicherung zu den Auf-
wendungen eines Rentners für seine
Krankenversicherung und von dem ge-
setzlichen Rentenversicherungsträger
getragene Anteile (§ 249a des Fünften
Buches Sozialgesetzbuch) an den Bei-
trägen für die gesetzliche Krankenversi-
cherung;

15. (weggefallen)

16. die Vergütungen, die Arbeitnehmer au-
ßerhalb des öffentlichen Dienstes von
ihrem Arbeitgeber zur Erstattung von
Reisekosten, Umzugskosten oder Mehr-
aufwendungen bei doppelter Haus-
haltsführung erhalten, soweit sie die
beruflich veranlassten Mehraufwen-
dungen, bei Verpflegungsmehraufwen-
dungen die Pauschbeträge nach § 4
Absatz 5 Satz 1 Nummer 5 und bei Fa-
milienheimfahrten mit dem eigenen
oder außerhalb des Dienstverhältnisses
zur Nutzung überlassenen Kraftfahr-
zeug die Pauschbeträge nach § 9 Ab-
satz 1 Satz 3 Nummer 4 nicht überstei-
gen; Vergütungen zur Erstattung von
Mehraufwendungen bei doppelter
Haushaltsführung sind nur insoweit
steuerfrei, als sie die nach § 9 Absatz 1
Satz 3 Nummer 5 und Absatz 5 sowie
§ 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 5 abzieh-
baren Aufwendungen nicht überstei-
gen;

17. Zuschüsse zum Beitrag nach § 32 des
Gesetzes über die Alterssicherung der
Landwirte;

18. das Aufgeld für ein an die Bank für
Vertriebene und Geschädigte (Lasten-
ausgleichsbank) zugunsten des Aus-
gleichsfonds (§ 5 des Lastenausgleichs-
gesetzes) gegebenes Darlehen, wenn
das Darlehen nach § 7f des Gesetzes in
der Fassung der Bekanntmachung vom
15. September 1953 (BGBl. I S. 1355) im
Jahr der Hingabe als Betriebsausgabe
abzugsfähig war;

19. Entschädigungen auf Grund des Geset-
zes über die Entschädigung ehemaliger
deutscher Kriegsgefangener;

20. die aus öffentlichen Mitteln des Bun-
despräsidenten aus sittlichen oder so-
zialen Gründen gewährten Zuwendun-
gen an besonders verdiente Personen
oder ihre Hinterbliebenen;

21. Zinsen aus Schuldbuchforderungen im
Sinne des § 35 Absatz 1 des Allgemei-
nen Kriegsfolgengesetzes in der im
Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungs-
nummer 653-1, veröffentlichten berei-
nigten Fassung;

22. der Ehrensold, der auf Grund des
Gesetzes über Titel, Orden und Ehrenz-
eichen in der im Bundesgesetzblatt
Teil III, Gliederungsnummer 1132-1,
veröffentlichten bereinigten Fassung,
zuletzt geändert durch Gesetz vom
24. April 1986 (BGBl. I S. 560), gewährt
wird;

23. die Leistungen nach dem Häftlingshilfe-
gesetz, dem Strafrechtlichen Rehabili-
tierungsgesetz, dem Verwaltungsrecht-
lichen Rehabilitierungsgesetz und dem
Beruflichen Rehabilitierungsgesetz;

24. Leistungen, die auf Grund des Bundes-
kindergeldgesetzes gewährt werden;

25. Entschädigungen nach dem Infektions-
schutzgesetz vom 20. Juli 2000 (BGBl. I
S. 1045);

26. Einnahmen aus nebenberuflichen Tätig-
keiten als Übungsleiter, Ausbilder, Er-
zieher, Betreuer oder vergleichbaren
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nebenberuflichen Tätigkeiten, aus ne-
benberuflichen künstlerischen Tätigkei-
ten oder der nebenberuflichen Pflege
alter, kranker oder behinderter Men-
schen im Dienst oder im Auftrag einer
juristischen Person des öffentlichen
Rechts, die in einem Mitgliedstaat der
Europäischen Union oder in einem Staat
belegen ist, auf den das Abkommen
über den Europäischen Wirtschafts-
raum Anwendung findet, oder einer
unter § 5 Absatz 1 Nummer 9 des Kör-
perschaftsteuergesetzes fallenden Ein-
richtung zur Förderung gemeinnütziger,
mildtätiger und kirchlicher Zwecke
(§§ 52 bis 54 der Abgabenordnung) bis
zur Höhe von insgesamt 2100 Euro im
Jahr. 2Überschreiten die Einnahmen für
die in Satz 1 bezeichneten Tätigkeiten
den steuerfreien Betrag, dürfen die mit
den nebenberuflichen Tätigkeiten in
unmittelbarem wirtschaftlichen Zusam-
menhang stehenden Ausgaben abwei-
chend von § 3c nur insoweit als Be-
triebsausgaben oder Werbungskosten
abgezogen werden, als sie den Betrag
der steuerfreien Einnahmen überstei-
gen;

26a. Einnahmen aus nebenberuflichen Tätig-
keiten im Dienst oder Auftrag einer ju-
ristischen Person des öffentlichen
Rechts, die in einem Mitgliedstaat der
Europäischen Union oder in einem Staat
belegen ist, auf den das Abkommen
über den Europäischen Wirtschafts-
raum Anwendung findet, oder einer
unter § 5 Absatz 1 Nummer 9 des Kör-
perschaftsteuergesetzes fallenden Ein-
richtung zur Förderung gemeinnütziger,
mildtätiger und kirchlicher Zwecke
(§§ 52 bis 54 der Abgabenordnung) bis
zur Höhe von insgesamt 500 Euro im
Jahr. 2Die Steuerbefreiung ist ausge-
schlossen, wenn für die Einnahmen aus
der Tätigkeit – ganz oder teilweise –
eine Steuerbefreiung nach § 3 Num-
mer 12, 26 oder 26b gewährt wird.
3Überschreiten die Einnahmen für die in
Satz 1 bezeichneten Tätigkeiten den

steuerfreien Betrag, dürfen die mit den
nebenberuflichen Tätigkeiten in unmit-
telbarem wirtschaftlichen Zusammen-
hang stehenden Ausgaben abweichend
von § 3c nur insoweit als Betriebsaus-
gaben oder Werbungskosten abgezo-
gen werden, als sie den Betrag der
steuerfreien Einnahmen übersteigen;

26b. Aufwandsentschädigungen nach
§ 1835a des Bürgerlichen Gesetzbuchs,
soweit sie zusammen mit den steuer-
freien Einnahmen im Sinne der Num-
mer 26 den Freibetrag nach Nummer 26
Satz 1 nicht überschreiten. 2Nummer 26
Satz 2 gilt entsprechend;

27. der Grundbetrag der Produktionsaufga-
berente und das Ausgleichsgeld nach
dem Gesetz zur Förderung der Einstel-
lung der landwirtschaftlichen Erwerbs-
tätigkeit bis zum Höchstbetrag von
18 407 Euro;

28. die Aufstockungsbeträge im Sinne des
§ 3 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a
sowie die Beiträge und Aufwendungen
im Sinne des § 3 Absatz 1 Nummer 1
Buchstabe b und des § 4 Absatz 2 des
Altersteilzeitgesetzes, die Zuschläge,
die versicherungsfrei Beschäftigte im
Sinne des § 27 Absatz 1 Nummer 1 bis 3
des Dritten Buches Sozialgesetzbuch
zur Aufstockung der Bezüge bei Alters-
teilzeit nach beamtenrechtlichen Vor-
schriften oder Grundsätzen erhalten,
sowie die Zahlungen des Arbeitgebers
zur Übernahme der Beiträge im Sinne
des § 187a des Sechsten Buches Sozi-
algesetzbuch, soweit sie 50 Prozent der
Beiträge nicht übersteigen;

29. das Gehalt und die Bezüge,
a) die die diplomatischen Vertreter

ausländischer Staaten, die ihnen zu-
gewiesenen Beamten und die in ih-
ren Diensten stehenden Personen
erhalten. 2Dies gilt nicht für deutsche
Staatsangehörige oder für im Inland
ständig ansässige Personen;

b) der Berufskonsuln, der Konsulatsan-
gehörigen und ihres Personals, so-
weit sie Angehörige des Entsende-
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staates sind. 2Dies gilt nicht für Per-
sonen, die im Inland ständig ansäs-
sig sind oder außerhalb ihres Amtes
oder Dienstes einen Beruf, ein Ge-
werbe oder eine andere gewinnbrin-
gende Tätigkeit ausüben;

30. Entschädigungen für die betriebliche
Benutzung von Werkzeugen eines Ar-
beitnehmers (Werkzeuggeld), soweit
sie die entsprechenden Aufwendungen
des Arbeitnehmers nicht offensichtlich
übersteigen;

31. die typische Berufskleidung, die der Ar-
beitgeber seinem Arbeitnehmer unent-
geltlich oder verbilligt überlässt; das-
selbe gilt für eine Barablösung eines
nicht nur einzelvertraglichen Anspruchs
auf Gestellung von typischer Berufs-
kleidung, wenn die Barablösung be-
trieblich veranlasst ist und die entspre-
chenden Aufwendungen des Arbeitneh-
mers nicht offensichtlich übersteigt;

32. die unentgeltliche oder verbilligte Sam-
melbeförderung eines Arbeitnehmers
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte
mit einem vom Arbeitgeber gestellten
Beförderungsmittel, soweit die Sam-
melbeförderung für den betrieblichen
Einsatz des Arbeitnehmers notwendig
ist;

33. zusätzlich zum ohnehin geschuldeten
Arbeitslohn erbrachte Leistungen des
Arbeitgebers zur Unterbringung und
Betreuung von nicht schulpflichtigen
Kindern der Arbeitnehmer in Kindergär-
ten oder vergleichbaren Einrichtungen;

34. zusätzlich zum ohnehin geschuldeten
Arbeitslohn erbrachte Leistungen des
Arbeitgebers zur Verbesserung des all-
gemeinen Gesundheitszustandes und
der betrieblichen Gesundheitsförde-
rung, die hinsichtlich Qualität, Zweck-
bindung und Zielgerichtetheit den An-
forderungen der §§ 20 und 20a des
Fünften Buches Sozialgesetzbuch genü-
gen, soweit sie 500 Euro im Kalender-
jahr nicht übersteigen;

35. die Einnahmen der bei der Deutsche
Post AG, Deutsche Postbank AG oder
Deutsche Telekom AG beschäftigten
Beamten, soweit die Einnahmen ohne
Neuordnung des Postwesens und der
Telekommunikation nach den Num-
mern 11 bis 13 und 64 steuerfrei wären;

36. Einnahmen für Leistungen zur Grund-
pflege oder hauswirtschaftlichen Ver-
sorgung bis zur Höhe des Pflegegeldes
nach § 37 des Elften Buches Sozialge-
setzbuch, wenn diese Leistungen von
Angehörigen des Pflegebedürftigen
oder von anderen Personen, die damit
eine sittliche Pflicht im Sinne des § 33
Absatz 2 gegenüber dem Pflegebedürf-
tigen erfüllen, erbracht werden. 2Ent-
sprechendes gilt, wenn der Pflegebe-
dürftige Pflegegeld aus privaten Versi-
cherungsverträgen nach den Vorgaben
des Elften Buches Sozialgesetzbuch
oder eine Pauschalbeihilfe nach Bei-
hilfevorschriften für häusliche Pflege
erhält;

37. der Unterhaltsbeitrag und der Maßnah-
mebeitrag nach dem Aufstiegsfortbil-
dungsförderungsgesetz, soweit sie als
Zuschuss geleistet werden;

38. Sachprämien, die der Steuerpflichtige
für die persönliche Inanspruchnahme
von Dienstleistungen von Unternehmen
unentgeltlich erhält, die diese zum
Zwecke der Kundenbindung im allge-
meinen Geschäftsverkehr in einem je-
dermann zugänglichen planmäßigen
Verfahren gewähren, soweit der Wert
der Prämien 1080 Euro im Kalenderjahr
nicht übersteigt;

39. der Vorteil des Arbeitnehmers im Rah-
men eines gegenwärtigen Dienstver-
hältnisses aus der unentgeltlichen oder
verbilligten Überlassung von Vermö-
gensbeteiligungen im Sinne des § 2
Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a, b
und d bis l und Absatz 2 bis 5 des
Fünften Vermögensbildungsgesetzes in
der Fassung der Bekanntmachung vom
4. März 1994 (BGBl. I S. 406), zuletzt
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes
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vom 7.März 2009 (BGBl. I S. 451), in der
jeweils geltenden Fassung, am Unter-
nehmen des Arbeitgebers, soweit der
Vorteil insgesamt 360 Euro im Kalen-
derjahr nicht übersteigt. 2Vorausset-
zung für die Steuerfreiheit ist, dass die
Beteiligung mindestens allen Arbeit-
nehmern offensteht, die im Zeitpunkt
der Bekanntgabe des Angebots ein Jahr
oder länger ununterbrochen in einem
gegenwärtigen Dienstverhältnis zum
Unternehmen stehen. 3Als Unterneh-
men des Arbeitgebers im Sinne des
Satzes 1 gilt auch ein Unternehmen im
Sinne des § 18 des Aktiengesetzes. 4Als
Wert der Vermögensbeteiligung ist der
gemeine Wert anzusetzen;

40. 40 Prozent
a) der Betriebsvermögensmehrungen

oder Einnahmen aus der Veräuße-
rung oder der Entnahme von Antei-
len an Körperschaften, Personenver-
einigungen und Vermögensmassen,
deren Leistungen beim Empfänger
zu Einnahmen im Sinne des § 20
Absatz 1 Nummer 1 und 9 gehören,
oder an einer Organgesellschaft im
Sinne der §§ 14, 17 oder 18 des
Körperschaftsteuergesetzes oder
aus deren Auflösung oder Herabset-
zung von deren Nennkapital oder
aus dem Ansatz eines solchen Wirt-
schaftsguts mit dem Wert, der sich
nach § 6 Absatz 1 Nummer 2 Satz 3
ergibt, soweit sie zu den Einkünften
aus Land- und Forstwirtschaft, aus
Gewerbebetrieb oder aus selbstän-
diger Arbeit gehören. 2Dies gilt nicht,
soweit der Ansatz des niedrigeren
Teilwertes in vollem Umfang zu einer
Gewinnminderung geführt hat und
soweit diese Gewinnminderung
nicht durch Ansatz eines Werts, der
sich nach § 6 Absatz 1 Nummer 2
Satz 3 ergibt, ausgeglichen worden
ist. 3Satz 1 gilt außer für Betriebs-
vermögensmehrungen aus dem An-
satz mit dem Wert, der sich nach § 6
Absatz 1 Nummer 2 Satz 3 ergibt,

ebenfalls nicht, soweit Abzüge nach
§ 6b oder ähnliche Abzüge voll
steuerwirksam vorgenommen wor-
den sind,

b) des Veräußerungspreises im Sinne
des § 16 Absatz 2, soweit er auf die
Veräußerung von Anteilen an Kör-
perschaften, Personenvereinigungen
und Vermögensmassen entfällt, de-
ren Leistungen beim Empfänger zu
Einnahmen im Sinne des § 20 Ab-
satz 1 Nummer 1 und 9 gehören,
oder an einer Organgesellschaft im
Sinne der §§ 14, 17 oder 18 des
Körperschaftsteuergesetzes. 2Satz 1
ist in den Fällen des § 16 Absatz 3
entsprechend anzuwenden. 3Buch-
stabe a Satz 3 gilt entsprechend,

c) des Veräußerungspreises oder des
gemeinen Wertes im Sinne des § 17
Absatz 2. 2Satz 1 ist in den Fällen des
§ 17 Absatz 4 entsprechend anzu-
wenden,

d) der Bezüge im Sinne des § 20 Ab-
satz 1 Nummer 1 und der Einnahmen
im Sinne des § 20 Absatz 1 Num-
mer 9. 2Dies gilt für sonstige Bezüge
im Sinne des § 20 Absatz 1 Num-
mer 1 Satz 2 und der Einnahmen im
Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 9
Satz 1 zweiter Halbsatz nur, soweit
sie das Einkommen der leistenden
Körperschaft nicht gemindert haben
(§ 8 Absatz 3 Satz 2 des Körper-
schaftsteuergesetzes). 3Satz 1 Buch-
stabe d Satz 2 gilt nicht, soweit die
verdeckte Gewinnausschüttung das
Einkommen einer dem Steuerpflich-
tigen nahe stehenden Person erhöht
hat und § 32a des Körperschaft-
steuergesetzes auf die Veranlagung
dieser nahe stehenden Person keine
Anwendung findet,

e) der Bezüge im Sinne des § 20 Ab-
satz 1 Nummer 2,

f) der besonderen Entgelte oder Vor-
teile im Sinne des § 20 Absatz 3, die
neben den in § 20 Absatz 1 Num-
mer 1 und Absatz 2 Satz 1 Nummer 2
Buchstabe a bezeichneten Einnah-
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men oder an deren Stelle gewährt
werden,

g) des Gewinns aus der Veräußerung
von Dividendenscheinen und sonsti-
gen Ansprüchen im Sinne des § 20
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 Buchsta-
be a,

h) des Gewinns aus der Abtretung von
Dividendenansprüchen oder sonsti-
gen Ansprüchen im Sinne des § 20
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 Buchsta-
be a in Verbindung mit § 20 Absatz 2
Satz 2,

i) der Bezüge im Sinne des § 22 Num-
mer 1 Satz 2, soweit diese von einer
nicht von der Körperschaftsteuer be-
freiten Körperschaft, Personenverei-
nigung oder Vermögensmasse stam-
men.

2Dies gilt für Satz 1 Buchstabe d bis h
nur in Verbindung mit § 20 Absatz 8.
3Satz 1 Buchstabe a, b und d bis h ist
nicht anzuwenden für Anteile, die bei
Kreditinstituten und Finanzdienstleis-
tungsinstituten nach § 1a des Kredit-
wesengesetzes dem Handelsbuch zuzu-
rechnen sind; Gleiches gilt für Anteile,
die von Finanzunternehmen im Sinne
des Gesetzes über das Kreditwesen mit
dem Ziel der kurzfristigen Erzielung ei-
nes Eigenhandelserfolges erworben
werden. 4Satz 3 zweiter Halbsatz gilt
auch für Kreditinstitute, Finanzdienst-
leistungsinstitute und Finanzunterneh-
men mit Sitz in einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Gemein-
schaft oder in einem anderen Vertrags-
staat des EWR-Abkommens;

40a. 40 Prozent der Vergütungen im Sinne
des § 18 Absatz 1 Nummer 4;

41. a) Gewinnausschüttungen, soweit für
das Kalenderjahr oder Wirtschafts-
jahr, in dem sie bezogen werden,
oder für die vorangegangenen sie-
ben Kalenderjahre oder Wirtschafts-
jahre aus einer Beteiligung an der-
selben ausländischen Gesellschaft
Hinzurechnungsbeträge (§ 10 Ab-
satz 2 des Außensteuergesetzes) der

Einkommensteuer unterlegen ha-
ben, § 11 Absatz 1 und 2 des Au-
ßensteuergesetzes in der Fassung
des Artikels 12 des Gesetzes vom
21. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2310)
nicht anzuwenden war und der
Steuerpflichtige dies nachweist; § 3c
Absatz 2 gilt entsprechend;

b) Gewinne aus der Veräußerung eines
Anteils an einer ausländischen Kapi-
talgesellschaft sowie aus deren Auf-
lösung oder Herabsetzung ihres Ka-
pitals, soweit für das Kalenderjahr
oder Wirtschaftsjahr, in dem sie be-
zogen werden, oder für die vorange-
gangenen sieben Kalenderjahre oder
Wirtschaftsjahre aus einer Beteili-
gung an derselben ausländischen
Gesellschaft Hinzurechnungsbeträ-
ge (§ 10 Absatz 2 des Außensteuer-
gesetzes) der Einkommensteuer un-
terlegen haben, § 11 Absatz 1 und 2
des Außensteuergesetzes in der Fas-
sung des Artikels 12 des Gesetzes
vom 21. Dezember 1993 (BGBl. I
S. 2310) nicht anzuwenden war, der
Steuerpflichtige dies nachweist und
der Hinzurechnungsbetrag ihm nicht
als Gewinnanteil zugeflossen ist.

2Die Prüfung, ob Hinzurechnungsbeträ-
ge der Einkommensteuer unterlegen
haben, erfolgt im Rahmen der geson-
derten Feststellung nach § 18 des Au-
ßensteuergesetzes;

42. die Zuwendungen, die auf Grund des
Fulbright-Abkommens gezahlt werden;

43. der Ehrensold für Künstler sowie Zu-
wendungen aus Mitteln der Deutschen
Künstlerhilfe, wenn es sich um Bezüge
aus öffentlichen Mitteln handelt, die
wegen der Bedürftigkeit des Künstlers
gezahlt werden;

44. Stipendien, die unmittelbar aus öffent-
lichen Mitteln oder von zwischenstaat-
lichen oder überstaatlichen Einrichtun-
gen, denen die Bundesrepublik
Deutschland als Mitglied angehört, zur
Förderung der Forschung oder zur För-
derung der wissenschaftlichen oder
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künstlerischen Ausbildung oder Fortbil-
dung gewährt werden. 2Das Gleiche gilt
für Stipendien, die zu den in Satz 1 be-
zeichneten Zwecken von einer Einrich-
tung, die von einer Körperschaft des
öffentlichen Rechts errichtet ist oder
verwaltet wird, oder von einer Körper-
schaft, Personenvereinigung oder Ver-
mögensmasse im Sinne des § 5 Absatz 1
Nummer 9 des Körperschaftsteuerge-
setzes gegeben werden. 3Vorausset-
zung für die Steuerfreiheit ist, dass
a) die Stipendien einen für die Erfüllung

der Forschungsaufgabe oder für die
Bestreitung des Lebensunterhalts
und die Deckung des Ausbildungs-
bedarfs erforderlichen Betrag nicht
übersteigen und nach den von dem
Geber erlassenen Richtlinien verge-
ben werden,

b) der Empfänger im Zusammenhang
mit dem Stipendium nicht zu einer
bestimmten wissenschaftlichen oder
künstlerischen Gegenleistung oder
zu einer bestimmten Arbeitnehmer-
tätigkeit verpflichtet ist;

45. die Vorteile des Arbeitnehmers aus der
privaten Nutzung von betrieblichen Per-
sonalcomputern und Telekommunikati-
onsgeräten;

46. Bergmannsprämien nach dem Gesetz
über Bergmannsprämien;

47. Leistungen nach § 14a Absatz 4 und
§ 14b des Arbeitsplatzschutzgesetzes;

48. Leistungen nach dem Unterhaltssiche-
rungsgesetz, soweit sie nicht nach des-
sen § 15 Absatz 1 Satz 2 steuerpflichtig
sind;

49. laufende Zuwendungen eines früheren
alliierten Besatzungssoldaten an seine
im Geltungsbereich des Grundgesetzes
ansässige Ehefrau, soweit sie auf diese
Zuwendungen angewiesen ist;

50. die Beträge, die der Arbeitnehmer vom
Arbeitgeber erhält, um sie für ihn aus-
zugeben (durchlaufende Gelder), und
die Beträge, durch die Auslagen des Ar-

beitnehmers für den Arbeitgeber ersetzt
werden (Auslagenersatz);

51. Trinkgelder, die anlässlich einer Arbeits-
leistung dem Arbeitnehmer von Dritten
freiwillig oder ohne dass ein Rechtsan-
spruch auf sie besteht, zusätzlich zu
dem Betrag gegeben werden, der für
diese Arbeitsleistung zu zahlen ist;

52. (weggefallen)
53. die Übertragung von Wertguthaben

nach § 7f Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des
Vierten Buches Sozialgesetzbuch auf
die Deutsche Rentenversicherung Bund.
2Die Leistungen aus demWertguthaben
durch die Deutsche Rentenversicherung
Bund gehören zu den Einkünften aus
nichtselbständiger Arbeit im Sinne des
§ 19. 3Von ihnen ist Lohnsteuer einzu-
behalten;

54. Zinsen aus Entschädigungsansprüchen
für deutsche Auslandsbonds im Sinne
der §§ 52 bis 54 des Bereinigungsge-
setzes für deutsche Auslandsbonds in
der im Bundesgesetzblatt Teil III, Glie-
derungsnummer 4139-2, veröffentlich-
ten bereinigten Fassung, soweit sich die
Entschädigungsansprüche gegen den
Bund oder die Länder richten. 2Das
Gleiche gilt für die Zinsen aus Schuld-
verschreibungen und Schuldbuchforde-
rungen, die nach den §§ 9, 10 und 14
des Gesetzes zur näheren Regelung der
Entschädigungsansprüche für Aus-
landsbonds in der im Bundesgesetzblatt
Teil III, Gliederungsnummer 4139-3,
veröffentlichten bereinigten Fassung
vom Bund oder von den Ländern für
Entschädigungsansprüche erteilt oder
eingetragen werden;

55. der in den Fällen des § 4 Absatz 2
Nummer 2 und Absatz 3 des Betriebs-
rentengesetzes vom 19. Dezember
1974 (BGBl. I S. 3610), das zuletzt durch
Artikel 8 des Gesetzes vom 5. Juli 2004
(BGBl. I S. 1427) geändert worden ist, in
der jeweils geltenden Fassung geleiste-
te Übertragungswert nach § 4 Absatz 5
des Betriebsrentengesetzes, wenn die
betriebliche Altersversorgung beim
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ehemaligen und neuen Arbeitgeber
über einen Pensionsfonds, eine Pensi-
onskasse oder ein Unternehmen der
Lebensversicherung durchgeführt wird.
2Satz 1 gilt auch, wenn der Übertra-
gungswert vom ehemaligen Arbeitge-
ber oder von einer Unterstützungskasse
an den neuen Arbeitgeber oder eine
andere Unterstützungskasse geleistet
wird. 3Die Leistungen des neuen Arbeit-
gebers, der Unterstützungskasse, des
Pensionsfonds, der Pensionskasse oder
des Unternehmens der Lebensversiche-
rung auf Grund des Betrags nach Satz 1
und 2 gehören zu den Einkünften, zu
denen die Leistungen gehören würden,
wenn die Übertragung nach § 4 Ab-
satz 2 Nummer 2 und Absatz 3 des Be-
triebsrentengesetzes nicht stattgefun-
den hätte;

55a. die nach § 10 des Versorgungsaus-
gleichsgesetzes vom 3. April 2009
(BGBl. I S. 700) in der jeweils geltenden
Fassung (interne Teilung) durchgeführte
Übertragung von Anrechten für die
ausgleichsberechtigte Person zu Lasten
von Anrechten der ausgleichspflichti-
gen Person. 2Die Leistungen aus diesen
Anrechten gehören bei der ausgleichs-
berechtigten Person zu den Einkünften,
zu denen die Leistungen bei der aus-
gleichspflichtigen Person gehören wür-
den, wenn die interne Teilung nicht
stattgefunden hätte;

55b. der nach § 14 des Versorgungsaus-
gleichsgesetzes (externe Teilung) ge-
leistete Ausgleichswert zur Begründung
von Anrechten für die ausgleichsbe-
rechtigte Person zu Lasten von Anrech-
ten der ausgleichspflichtigen Person,
soweit Leistungen aus diesen Anrech-
ten zu steuerpflichtigen Einkünften
nach den §§ 19, 20 und 22 führen
würden. 2Satz 1 gilt nicht, soweit Leis-
tungen, die auf dem begründeten An-
recht beruhen, bei der ausgleichsbe-
rechtigten Person zu Einkünften nach
§ 20 Absatz 1 Nummer 6 oder § 22
Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a Doppel-

buchstabe bb führen würden. 3Der Ver-
sorgungsträger der ausgleichspflichti-
gen Person hat den Versorgungsträger
der ausgleichsberechtigten Person über
die für die Besteuerung der Leistungen
erforderlichen Grundlagen zu informie-
ren. 4Dies gilt nicht, wenn der Versor-
gungsträger der ausgleichsberechtigten
Person die Grundlagen bereits kennt
oder aus den bei ihm vorhandenen Da-
ten feststellen kann und dieser Um-
stand dem Versorgungsträger der aus-
gleichspflichtigen Person mitgeteilt
worden ist;

56. Zuwendungen des Arbeitgebers nach
§ 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Satz 1
aus dem ersten Dienstverhältnis an eine
Pensionskasse zum Aufbau einer nicht
kapitalgedeckten betrieblichen Alters-
versorgung, bei der eine Auszahlung
der zugesagten Alters-, Invaliditäts-
oder Hinterbliebenenversorgung in
Form einer Rente oder eines Auszah-
lungsplans (§ 1 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 4 des Altersvorsorgeverträge-Zerti-
fizierungsgesetzes) vorgesehen ist, so-
weit diese Zuwendungen im Kalender-
jahr 1 Prozent der Beitragsbemessungs-
grenze in der allgemeinen Rentenversi-
cherung nicht übersteigen. 2Der in
Satz 1 genannte Höchstbetrag erhöht
sich ab 1. Januar 2014 auf 2 Prozent, ab
1. Januar 2020 auf 3 Prozent und ab
1. Januar 2025 auf 4 Prozent der Bei-
tragsbemessungsgrenze in der allge-
meinen Rentenversicherung. 3Die Be-
träge nach den Sätzen 1 und 2 sind je-
weils um die nach § 3 Nummer 63
Satz 1, 3 oder Satz 4 steuerfreien Be-
träge zu mindern;

57. die Beträge, die die Künstlersozialkasse
zugunsten des nach dem Künstlerso-
zialversicherungsgesetz Versicherten
aus dem Aufkommen von Künstlersozi-
alabgabe und Bundeszuschuss an einen
Träger der Sozialversicherung oder an
den Versicherten zahlt;

58. das Wohngeld nach dem Wohngeld-
gesetz, die sonstigen Leistungen aus
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öffentlichen Haushalten oder Zweck-
vermögen zur Senkung der Miete oder
Belastung im Sinne des § 11 Absatz 2
Nummer 4 des Wohngeldgesetzes so-
wie öffentliche Zuschüsse zur Deckung
laufender Aufwendungen und Zinsvor-
teile bei Darlehen, die aus öffentlichen
Haushalten gewährt werden, für eine zu
eigenen Wohnzwecken genutzte Woh-
nung im eigenen Haus oder eine zu ei-
genen Wohnzwecken genutzte Eigen-
tumswohnung, soweit die Zuschüsse
und Zinsvorteile die Vorteile aus einer
entsprechenden Förderung mit öffentli-
chen Mitteln nach dem Zweiten Woh-
nungsbaugesetz, demWohnraumförde-
rungsgesetz oder einem Landesgesetz
zur Wohnraumförderung nicht über-
schreiten, der Zuschuss für die Wohnei-
gentumsbildung in innerstädtischen
Altbauquartieren nach den Regelungen
zum Stadtumbau Ost in den Verwal-
tungsvereinbarungen über die Gewäh-
rung von Finanzhilfen des Bundes an die
Länder nach Artikel 104a Absatz 4 des
Grundgesetzes zur Förderung städte-
baulicher Maßnahmen;

59. die Zusatzförderung nach § 88e des
Zweiten Wohnungsbaugesetzes und
nach § 51f des Wohnungsbaugesetzes
für das Saarland und Geldleistungen,
die ein Mieter zum Zwecke der Wohn-
kostenentlastung nach dem Wohn-
raumförderungsgesetz oder einem Lan-
desgesetz zur Wohnraumförderung er-
hält, soweit die Einkünfte dem Mieter
zuzurechnen sind, und die Vorteile aus
einer mietweisen Wohnungsüberlas-
sung im Zusammenhang mit einem Ar-
beitsverhältnis, soweit sie die Vorteile
aus einer entsprechenden Förderung
nach dem Zweiten Wohnungsbauge-
setz, nach dem Wohnraumförderungs-
gesetz oder einem Landesgesetz zur
Wohnraumförderung nicht überschrei-
ten;

60. Leistungen aus öffentlichen Mitteln an
Arbeitnehmer des Steinkohlen-, Pech-
kohlen- und Erzbergbaues, des Braun-

kohlentiefbaues und der Eisen- und
Stahlindustrie aus Anlass von Stillle-
gungs-, Einschränkungs-, Umstellungs-
oder Rationalisierungsmaßnahmen;

61. Leistungen nach § 4 Absatz 1 Num-
mer 2, § 7 Absatz 3, §§ 9, 10 Absatz 1,
§§ 13, 15 des Entwicklungshelfer-Ge-
setzes;

62. Ausgaben des Arbeitgebers für die Zu-
kunftssicherung des Arbeitnehmers, so-
weit der Arbeitgeber dazu nach sozial-
versicherungsrechtlichen oder anderen
gesetzlichen Vorschriften oder nach ei-
ner auf gesetzlicher Ermächtigung be-
ruhenden Bestimmung verpflichtet ist,
und es sich nicht um Zuwendungen
oder Beiträge des Arbeitgebers nach
den Nummern 56 und 63 handelt. 2Den
Ausgaben des Arbeitgebers für die Zu-
kunftssicherung, die auf Grund gesetz-
licher Verpflichtung geleistet werden,
werden gleichgestellt Zuschüsse des
Arbeitgebers zu den Aufwendungen
des Arbeitnehmers
a) für eine Lebensversicherung,
b) für die freiwillige Versicherung in der

gesetzlichen Rentenversicherung,
c) für eine öffentlich-rechtliche Versi-

cherungs- oder Versorgungseinrich-
tung seiner Berufsgruppe,

wenn der Arbeitnehmer von der Versi-
cherungspflicht in der gesetzlichen
Rentenversicherung befreit worden ist.
3Die Zuschüsse sind nur insoweit
steuerfrei, als sie insgesamt bei Befrei-
ung von der Versicherungspflicht in der
allgemeinen Rentenversicherung die
Hälfte und bei Befreiung von der Versi-
cherungspflicht in der knappschaftli-
chen Rentenversicherung zwei Drittel
der Gesamtaufwendungen des Arbeit-
nehmers nicht übersteigen und nicht
höher sind als der Betrag, der als Ar-
beitgeberanteil bei Versicherungspflicht
in der allgemeinen Rentenversicherung
oder in der knappschaftlichen Renten-
versicherung zu zahlen wäre. 4Die Sät-
ze 2 und 3 gelten sinngemäß für Bei-
träge des Arbeitgebers zu einer Pensi-
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onskasse, wenn der Arbeitnehmer bei
diesem Arbeitgeber nicht im Inland be-
schäftigt ist und der Arbeitgeber keine
Beiträge zur gesetzlichen Rentenversi-
cherung im Inland leistet; Beiträge des
Arbeitgebers zu einer Rentenversiche-
rung auf Grund gesetzlicher Verpflich-
tung sind anzurechnen;

63. Beiträge des Arbeitgebers aus dem ers-
ten Dienstverhältnis an einen Pensions-
fonds, eine Pensionskasse oder für eine
Direktversicherung zum Aufbau einer
kapitalgedeckten betrieblichen Alters-
versorgung, bei der eine Auszahlung
der zugesagten Alters-, Invaliditäts-
oder Hinterbliebenenversorgungsleis-
tungen in Form einer Rente oder eines
Auszahlungsplans (§ 1 Absatz 1 Satz 1
Nummer 4 des Altersvorsorgeverträge-
Zertifizierungsgesetzes vom 26. Juni
2001 (BGBl. I S. 1310, 1322), das zuletzt
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 5. Juli
2004 (BGBl. I S. 1427) geändert worden
ist, in der jeweils geltenden Fassung
vorgesehen ist, soweit die Beiträge im
Kalenderjahr 4 Prozent der Beitragsbe-
messungsgrenze in der allgemeinen
Rentenversicherung nicht übersteigen.
2Dies gilt nicht, soweit der Arbeitneh-
mer nach § 1a Absatz 3 des Betriebs-
rentengesetzes verlangt hat, dass die
Voraussetzungen für eine Förderung
nach § 10a oder Abschnitt XI erfüllt
werden. 3Der Höchstbetrag nach Satz 1
erhöht sich um 1800 Euro, wenn die
Beiträge im Sinne des Satzes 1 auf
Grund einer Versorgungszusage geleis-
tet werden, die nach dem 31. Dezember
2004 erteilt wurde. 4Aus Anlass der Be-
endigung des Dienstverhältnisses ge-
leistete Beiträge im Sinne des Satzes 1
sind steuerfrei, soweit sie 1800 Euro
vervielfältigt mit der Anzahl der Kalen-
derjahre, in denen das Dienstverhältnis
des Arbeitnehmers zu dem Arbeitgeber
bestanden hat, nicht übersteigen; der
vervielfältigte Betrag vermindert sich
um die nach den Sätzen 1 und 3
steuerfreien Beiträge, die der Arbeitge-

ber in dem Kalenderjahr, in dem das
Dienstverhältnis beendet wird, und in
den sechs vorangegangenen Kalender-
jahren erbracht hat; Kalenderjahre vor
2005 sind dabei jeweils nicht zu be-
rücksichtigen;

64. bei Arbeitnehmern, die zu einer inlän-
dischen juristischen Person des öffentli-
chen Rechts in einem Dienstverhältnis
stehen und dafür Arbeitslohn aus einer
inländischen öffentlichen Kasse bezie-
hen, die Bezüge für eine Tätigkeit im
Ausland insoweit, als sie den Arbeits-
lohn übersteigen, der dem Arbeitneh-
mer bei einer gleichwertigen Tätigkeit
am Ort der zahlenden öffentlichen Kas-
se zustehen würde. 2Satz 1 gilt auch,
wenn das Dienstverhältnis zu einer an-
deren Person besteht, die den Arbeits-
lohn entsprechend den im Sinne des
Satzes 1 geltenden Vorschriften ermit-
telt, der Arbeitslohn aus einer öffentli-
chen Kasse gezahlt wird und ganz oder
im Wesentlichen aus öffentlichen Mit-
teln aufgebracht wird. 3Bei anderen für
einen begrenzten Zeitraum in das Aus-
land entsandten Arbeitnehmern, die
dort einenWohnsitz oder gewöhnlichen
Aufenthalt haben, ist der ihnen von ei-
nem inländischen Arbeitgeber gewähr-
te Kaufkraftausgleich steuerfrei, soweit
er den für vergleichbare Auslands-
dienstbezüge nach § 55 des Bundesbe-
soldungsgesetzes zulässigen Betrag
nicht übersteigt;

65. a) Beiträge des Trägers der Insolvenzsi-
cherung (§ 14 des Betriebsrentenge-
setzes) zugunsten eines Versor-
gungsberechtigten und seiner Hin-
terbliebenen an eine Pensionskasse
oder ein Unternehmen der Lebens-
versicherung zur Ablösung von Ver-
pflichtungen, die der Träger der In-
solvenzsicherung im Sicherungsfall
gegenüber dem Versorgungsberech-
tigten und seinen Hinterbliebenen
hat,

b) Leistungen zur Übernahme von Ver-
sorgungsleistungen oder unverfall-
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baren Versorgungsanwartschaften
durch eine Pensionskasse oder ein
Unternehmen der Lebensversiche-
rung in den in § 4 Absatz 4 des Be-
triebsrentengesetzes bezeichneten
Fällen und

c) der Erwerb von Ansprüchen durch
den Arbeitnehmer gegenüber einem
Dritten im Falle der Eröffnung des
Insolvenzverfahrens oder in den Fäl-
len des § 7 Absatz 1 Satz 4 des Be-
triebsrentengesetzes, soweit der
Dritte neben dem Arbeitgeber für die
Erfüllung von Ansprüchen auf Grund
bestehender Versorgungsverpflich-
tungen oder Versorgungsanwart-
schaften gegenüber dem Arbeitneh-
mer und dessen Hinterbliebenen
einsteht; dies gilt entsprechend,
wenn der Dritte für Wertguthaben
aus einer Vereinbarung über die Al-
tersteilzeit nach dem Altersteilzeit-
gesetz vom 23. Juli 1996 (BGBl. I
S. 1078), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 234 der Verordnung vom
31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407),
in der jeweils geltenden Fassung
oder auf Grund von Wertguthaben
aus einemArbeitszeitkonto in den im
ersten Halbsatz genannten Fällen für
den Arbeitgeber einsteht.

2In den Fällen nach Buchstabe a, b und c
gehören die Leistungen der Pensions-
kasse, des Unternehmens der Lebens-
versicherung oder des Dritten zu den
Einkünften, zu denen jene Leistungen
gehören würden, die ohne Eintritt eines
Falles nach Buchstabe a, b und c zu er-
bringen wären. 3Soweit sie zu den Ein-
künften aus nichtselbständiger Arbeit
im Sinne des § 19 gehören, ist von ihnen
Lohnsteuer einzubehalten. 4Für die Er-
hebung der Lohnsteuer gelten die Pen-
sionskasse, das Unternehmen der Le-
bensversicherung oder der Dritte als
Arbeitgeber und der Leistungsempfän-
ger als Arbeitnehmer;

66. Leistungen eines Arbeitgebers oder ei-
ner Unterstützungskasse an einen Pen-

sionsfonds zur Übernahme bestehender
Versorgungsverpflichtungen oder Ver-
sorgungsanwartschaften durch den
Pensionsfonds, wenn ein Antrag nach
§ 4d Absatz 3 oder § 4e Absatz 3 ge-
stellt worden ist;

67. das Erziehungsgeld nach dem Bundes-
erziehungsgeldgesetz und vergleichba-
re Leistungen der Länder, das Elterngeld
nach dem Bundeselterngeld- und El-
ternzeitgesetz und vergleichbare Leis-
tungen der Länder sowie Leistungen für
Kindererziehung an Mütter der Ge-
burtsjahrgänge vor 1921 nach den
§§ 294 bis 299 des Sechsten Buches
Sozialgesetzbuch und die Zuschläge
nach den §§ 50a bis 50e des Beamten-
versorgungsgesetzes oder den §§ 70
bis 74 des Soldatenversorgungsgeset-
zes;

68. die Hilfen nach dem Gesetz über die
Hilfe für durch Anti-D-Immunprophyla-
xe mit dem Hepatitis-C-Virus infizierte
Personen vom 2. August 2000 (BGBl. I
S. 1270);

69. die von der Stiftung „Humanitäre Hilfe
für durch Blutprodukte HIV-infizierte
Personen“ nach dem HIV-Hilfegesetz
vom 24. Juli 1995 (BGBl. I S. 972) ge-
währten Leistungen;

70. die Hälfte
a) der Betriebsvermögensmehrungen

oder Einnahmen aus der Veräuße-
rung von Grund und Boden und Ge-
bäuden, die am 1. Januar 2007 min-
destens fünf Jahre zum Anlagever-
mögen eines inländischen Betriebs-
vermögens des Steuerpflichtigen ge-
hören, wenn diese auf Grund eines
nach dem 31. Dezember 2006 und
vor dem 1. Januar 2010 rechtswirk-
sam abgeschlossenen obligatori-
schen Vertrages an eine REIT-Akti-
engesellschaft oder einen Vor-REIT
veräußert werden,

b) der Betriebsvermögensmehrungen,
die auf Grund der Eintragung eines
Steuerpflichtigen in das Handelsre-
gister als REIT-Aktiengesellschaft im
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Sinne des REIT-Gesetzes vom
28. Mai 2007 (BGBl. I S. 914) durch
Anwendung des § 13 Absatz 1 und 3
Satz 1 des Körperschaftsteuergeset-
zes auf Grund und Boden und Ge-
bäude entstehen, wenn diese Wirt-
schaftsgüter vor dem 1. Januar 2005
angeschafft oder hergestellt wur-
den, und die Schlussbilanz im Sinne
des § 13 Absatz 1 und 3 des Körper-
schaftsteuergesetzes auf einen Zeit-
punkt vor dem 1. Januar 2010 auf-
zustellen ist.

2Satz 1 ist nicht anzuwenden,
a) wenn der Steuerpflichtige den Be-

trieb veräußert oder aufgibt und der
Veräußerungsgewinn nach § 34 be-
steuert wird,

b) soweit der Steuerpflichtige von den
Regelungen der §§ 6b und 6c Ge-
brauch macht,

c) soweit der Ansatz des niedrigeren
Teilwerts in vollem Umfang zu einer
Gewinnminderung geführt hat und
soweit diese Gewinnminderung
nicht durch den Ansatz eines Werts,
der sich nach § 6 Absatz 1 Nummer 1
Satz 4 ergibt, ausgeglichen worden
ist,

d) wenn im Falle des Satzes 1 Buchsta-
be a der Buchwert zuzüglich der
Veräußerungskosten den Veräuße-
rungserlös oder im Falle des Satzes 1
Buchstabe b der Buchwert den Teil-
wert übersteigt. 2Ermittelt der Steu-
erpflichtige den Gewinn nach § 4
Absatz 3, treten an die Stelle des
Buchwerts die Anschaffungs- oder
Herstellungskosten verringert um
die vorgenommenen Absetzungen
für Abnutzung oder Substanzverrin-
gerung,

e) soweit vom Steuerpflichtigen in der
Vergangenheit Abzüge bei den An-
schaffungs- oder Herstellungskosten
von Wirtschaftsgütern im Sinne des
Satzes 1 nach § 6b oder ähnliche
Abzüge voll steuerwirksam vorge-
nommen worden sind,

f) wenn es sich um eine Übertragung
im Zusammenhang mit Rechtsvor-
gängen handelt, die dem Umwand-
lungssteuergesetz unterliegen und
die Übertragung zu einem Wert un-
terhalb des gemeinen Werts erfolgt.

3Die Steuerbefreiung entfällt rückwir-
kend, wenn

a) innerhalb eines Zeitraums von vier
Jahren seit dem Vertragsschluss im
Sinne des Satzes 1 Buchstabe a der
Erwerber oder innerhalb eines Zeit-
raums von vier Jahren nach dem
Stichtag der Schlussbilanz im Sinne
des Satzes 1 Buchstabe b die REIT-
Aktiengesellschaft den Grund und
Boden oder das Gebäude veräußert,

b) innerhalb eines Zeitraums von vier
Jahren seit dem Vertragsschluss im
Sinne des Satzes 1 Buchstabe a der
Vor-REIT oder ein anderer Vor-REIT
als sein Gesamtrechtsnachfolger
nicht als REIT-Aktiengesellschaft in
das Handelsregister eingetragen
wird,

c) die REIT-Aktiengesellschaft inner-
halb eines Zeitraums von vier Jahren
seit dem Vertragsschluss im Sinne
des Satzes 1 Buchstabe a oder nach
dem Stichtag der Schlussbilanz im
Sinne des Satzes 1 Buchstabe b in
keinem Veranlagungszeitraum die
Voraussetzungen für die Steuerbe-
freiung erfüllt,

d) die Steuerbefreiung der REIT-Aktien-
gesellschaft innerhalb eines Zeit-
raums von vier Jahren seit dem Ver-
tragsschluss im Sinne des Satzes 1
Buchstabe a oder nach dem Stichtag
der Schlussbilanz im Sinne des Sat-
zes 1 Buchstabe b endet,

e) das Bundeszentralamt für Steuern
dem Erwerber im Sinne des Satzes 1
Buchstabe a den Status als Vor-REIT
im Sinne des § 2 Satz 4 des REIT-
Gesetzes vom 28. Mai 2007 (BGBl. I
S. 914) bestandskräftig aberkannt
hat.

§ 3 EStG: EinkommensteuerG I.1
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